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Erste Verordnung zur Änderung der 4. Schul-Corona-Verordnung*

Vom 16. Dezember 2021

Aufgrund des § 32 Satz 1 und 2 in Verbindung mit §§ 28 Absatz 1, 28a Absatz 7 und 30 Absatz 1 Satz 2 des Infektionsschutzgesetzes
vom 20. Juli 2000 (BGBl. I S. 1045), das zuletzt durch Artikel 1 und 2 des Gesetzes vom 10. Dezember 2021 (BGBl. I S. 5162) geän-

dert worden ist, in Verbindung mit § 12 Absatz 6 der Corona-LVO M-V vom 23. November 2021 (GVOB1. M-V S. 1534), die zuletzt
durch die Verordnung vom 15. Dezember 2021 (GVOB1. M-V S. 1783) geändert worden ist, verordnet das Ministerium für Bildung
und Kindertagesstätten im Einvernehmen mit dem Ministerium für Soziales, Gesundheit und Sport:

a) in Härtefällen, insbesondere, wenn wegen einer Kin-
deswohlgefährdung der Besuch einer Schule als Folge
einer familiengerichtlichen Entscheidung oder im
Rahmen von Maßnahmen und Schutzplänen nach § 8a
des Achten Buches Sozialgesetzbuch erforderlich ist.
Dies gilt auch, wenn das Kind dieses Angebot bereits
in Folge einer Entscheidung nach den §§ 27 ff. des
Achten Buches Sozialgesetzbuch wahrgenommen hat
oder ein sonstiger vergleichbarer Einzelfall vorliegt,

Artikel 1

Die 4. Schul-Corona-Verordnung vom 30. November 2021 (GVOB1.
M-V S. 1750) wird wie folgt geändert:

1. § 1 wird wie folgt geändert:

a) In Absatz 2 Satz 4 werden nach dem Wort „Fassung“ fol
gende Wörter eingefügt:

b) in begründeten Einzelfällen Kinder in stationären und
teilstationären Einrichtungen der Kinder- und Jugend-
hilfe nach §§ 32, 33, 34 und § 35a Absatz 2 Nummer 2
bis 4 des Achten Buches Sozialgesetzbuch,

„mit der Maßgabe, dass ausschließlich die risikogewich-

tete Einstufung in den Landkreisen und kreisfreien Städ-

ten zu berücksichtigen ist“.

b) Absatz 4 wird wie folgt geändert:
c) in begründeten Einzelfällen Kinder von Alleinerzie-

henden im Sinne des § 30 Absatz 3 des Zwölften Bu-
ches Sozialgesetzbuch und

aa) Nach Nummer 5 wird folgende Nummer 6 eingefügt:

„6. Jahrgangsstufe 9 der Schule mit dem Förder-
schwerpunkt emotionale und soziale Entwick-
lung “.

d) Kinder bei denen:

aa) mindestens ein Elternteil in einem Bereich der
kritischen Infrastruktur nach Nummer 3 tätig ist
und

bb) Die bisherige Nummer 6 wird Nummer 7.

c) Absatz 5 Nummer 1 wird wie folgt gefasst:
bb) eine private Kinderbetreuung nicht anderweitig

verantwortungsvoll organisiert werden kann.„1. die Jahrgangsstufe 9 an der Regionalen Schule sowie
im zur Mittleren Reife führenden Bildungsgang der
Kooperativen Gesamtschule, die Jahrgangsstufe 9
der Integrierten Gesamtschule und die Jahrgangsstu-
fen 9 an den überregionalen Förderzentren (ÜFZ),“.

e) Zwingende Voraussetzungen für die Entscheidung
über die Notbetreuung nach Nummer 2 d) sind:

aa) die Erklärung der Eltern, dass eine private Kin-

derbetreuung nicht anderweitig verantwortungs-
voll organisiert werden kann und

2. In § 6 Absatz 2 wird folgender Satz angefügt:

„Finden schulische Veranstaltungen gemäß Teil 7 des Schul-
gesetzes außerhalb von Schulen oder schulischen Anlagen
statt, so finden die Regelungen der Corona-LVO M-V in der
jeweils geltenden Fassung Anwendung.“

bb) die Erklärung des jeweiligen Arbeitgebers, dass
der Eltemteil in einer kritischen Infrastruktur
nach Nummer 3 tätig ist und die Präsenz des El-
ternteils am Arbeitsplatz für das Funktionieren
der jeweiligen kritischen Infrastruktur zwingend
notwendig ist (Unabkömmlichkeit); ist der in der
kritischen Infrastruktur tätige Eltemteil selbst-
ständig, wird der vorgenannte Nachweis durch
eine entsprechende Eigenerklärung ersetzt.

3. In § 7a werden die Absätze 4 und 5 wie folgt gefasst:

„(4) Soweit das Gesundheitsamt Distanzunterricht nach Ab-

satz 2 Satz 2 anordnet, gelten die folgenden Regelungen:

1. In den allgemein bildenden Schulen wird in den Jahrgangs-
stufen 1 bis 6 eine Notbetreuung für Schülerinnen und
Schüler gewährleistet.

3. Kritische Infrastrukturen sind Organisationen oder Einrich-
tungen mit wichtiger Bedeutung für das staatliche Gemein-
wesen, bei deren Ausfall oder Beeinträchtigung nachhaltig
wirkende Versorgungsengpässe, erhebliche Störungen der
öffentlichen Sicherheit oder andere ernsthafte Folgen ein-

treten würden. Hierzu zählen:

2. Schülerinnen und Schüler dürfen die Notbetreuung in fol-
genden Fällen besuchen:
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a) Medizinischer Gesundheits- und Pflegebereich: aa) Sicherstellung der Förderung in Schulen, Kinder-
tageseinrichtungen, Kindertagespflege, der not-
wendigen Betreuung in stationären Einrichtun-
gen der Kinder- und Jugendhilfe (zum Beispiel
Hilfen zur Erziehung) und Einrichtungen für
Menschen mit Behinderung,

aa) insbesondere Krankenhäuser, Rettungsdienste,
niedergelassene Ärztinnen und Ärzte, Zahnarzt-
praxen, medizinische Fachangestellte,

bb) psychologische Psychotherapeuten, Kinder- und
Jugendlichen-Psychotherapeuten, psychosoziale
NotfallVersorgung,

bb) notwendige Hilfe- und Schutzangebote der Kin-
der- und Jugendhilfe sowie Hilfe- und Schutzan-
gebote für weitere schutzbedürftige Personen,

cc) stationären Pflegeeinrichtungen der Altenhilfe,
ambulante Pflegedienste, cc) Schwangerschaftskonfliktberatung, Beratungsper-

sonal des Frauen- und Kinderschutzes sowie so-
zialer Kriseninterventionseinrichtungen;dd) Hebammen, Gesundheitsfachberufe,

ee) Herstellung-, Prüfung- und Transport von Arznei-
mitteln, Medizinproduktherstellung, Hygienearti-
keln oder Desinfektionsmitteln,

f) Lebensmittelversorgung:

aa) Landwirtschaft, Lebensmittelproduktion und -Ver-
arbeitung, Lebensmittelhandel ,

ff) Apotheken und Sanitätshäuser,
bb) Fischereiwirtschaft,

gg) veterinärmedizinische NotfallVersorgung;
cc) Drogerien,

b) Sonstiger Medizinischer Gesundheits- und Pflegebe
reich: dd) Zulieferung und Logistik für Lebensmittel;

aa) Krankenkassen, g) Öffentliche Daseinsvorsorge:

bb) Unterstützungsbereiche des medizinischen Ge-
sundheits- und Pflegebereich (zum Beispiel Rei-
nigung, Wäscherei, Essensversorgung und Ver-
waltung);

aa) Behörden und Organisationen mit Sicherheits
aufgaben,

bb) Strom-, Gas-, Wasser-, Fernwärme-, Kraftstoff-
versorgung, Abwasserbeseitigung, Abfallentsor-
gung,c) Staatliche Verwaltung:

aa) Kernaufgaben der öffentlichen Verwaltung und
Justiz,

cc) Tankstellen,

dd) Informationstechnik und Telekommunikation
(Entstörung und Aufrechterhaltung der Netze
und der Kommunikationsinfrastruktur),

bb) Polizei, Bundeswehr, Zoll, Feuerwehr (Berufs-
feuerwehr, Schwerpunktfeuerwehren und Werks-
feuerwehren), Katastrophenschutz, Verfassungs-
schutz, ee) Finanz- und Versicherungswesen (Bargeldversor-

gung, Zahlungsverkehr, Versicherungsdienstleis-
tungen, Kreditvergabe), Steuerberaterinnen und
Steuerberater,

cc) Agentur für Arbeit und Jobcenter,

dd) Behörden des Arbeits-, Gesundheits- und Verbrau-
cherschutzes, ff) Öffentlicher Personennah- und Personenfern- so

wie Güterverkehr, Flug- und Schiffsverkehr,ee) Straßenmeistereien und Straßenbetriebe,

gg) Post- und Paketzustelldienste,ff) Finanzverwaltung,

hh) Bestatterinnen und Bestatter,gg) Hochschulen und sonstige wissenschaftliche Ein- .

richtungen,
ii) Sicherheitsdienste für die kritische Infrastruktur,

hh) Regierung und Parlament;
jj) Reinigungsdienste für die kritische Infrastruktur;

d) Justizeinrichtungen, Rechtsanwältinnen und Rechts-
anwälte, Notarinnen und Notare, Justiz-, Maßregel-,
Abschiebungshaftvollzugsdienst;

h) Medien: insbesondere Nachrichten- und Informations
wesen sowie Risiko- und Krisenkommunikation.

4. Über die Inanspruchnahme der Notbetreuung entscheidet
die Schulleitung. Bei der Entscheidung über die Ausnah-

e) Schulen, Kinder- und Jugendhilfe, Behindertenhilfe,
Krisen- und Konfliktberatung:
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Absatz 4 in der jeweiligen Schulart mehr stattfindet. Diese
schulorganisatorische Entscheidung steht im Ermessen
der jeweiligen Schule in Abhängigkeit von personellen
und räumlichen Ressourcen. Der Mindestabstand von
1,5 Meter ist dabei einzuhalten. Wenn der Mindestabstand
von 1,5 Meter nicht eingehalten werden kann, ist allen-
falls die Beschulung im Wechselunterricht möglich. Die
jeweilige Lemgruppe ist zu diesem Zweck gegebenenfalls
zu teilen. Die Gruppengröße der Lemgruppe soll sich an
der Größe des jeweils genutzten Raumes ausrichten. Nä-

here Bestimmungen zum Wechselunterricht werden durch
Erlass des Ministeriums für Bildung und Kindertagesstät-
ten geregelt.

men der Notbetreuung ist restriktiv zu verfahren. Für die
Notbetreuung sind grundsätzlich die üblichen Beschu-

lungszeiten maßgeblich. Die Schülerinnen und Schüler
sind hierfür anzumelden. In der Notbetreuung sind die
Schülerinnen und Schüler in voneinander getrennten
Gruppen mit möglichst konstanter Gruppenzusammenset-
zung und möglichst konstanten Bezugspersonen zu be-

treuen. Dabei sind die Hinweisschreiben des Ministeri-
ums für Bildung und Kindertagesstätten zu beachten. Die
Betreuung von Schülerinnen und Schülern mit komplexen
Behinderungen und gesundheitlichen Beeinträchtigungen
ist unabhängig vom Alter und der Beschäftigungssituation
der Erziehungsberechtigten immer sicherzustellen. Für
minderjährige Personen haben die Erziehungsberechtig-
ten für die Erfüllung der Untersagung der Teilnahme am
Präsenzunterricht zu sorgen. Erziehungsberechtigte im
Sinne dieser Verordnung sind die Personensorgeberech-
tigten im Sinne des § 138 Absatz 2 des Schulgesetzes.

8. Weiterhin wird Präsenzunterricht in den Ausbildungsklas-
sen und den Klassen des schulischen Teils der berufsvor-
bereitenden Bildungsgänge (BvB) gemäß § 1 Nummer 5
der Berufsschulverordnung in der Justizvollzugsanstalt
Neustrelitz erteilt.

5. Für die Schülerinnen und Schüler der Abschlussjahrgänge
gemäß § 1 Absatz 4 findet ein täglicher Präsenzunterricht
unter Pandemiebedingungen statt. Dies gilt nur, wenn der
Mindestabstand von 1,5 Meter eingehalten werden kann.
Ansonsten findet die Beschulung in Form von Wechselun-
terricht statt. Die jeweilige Lemgruppe ist zu diesem
Zweck gegebenenfalls zu teilen. Die Gruppengröße der
Lerngruppe soll sich an der Größe des jeweils genutzten
Raumes ausrichten. Nähere Bestimmungen zum Wechsel-
unterricht werden durch Erlass des Ministeriums für Bil-
dung und Kindertagesstätten geregelt.

9. Für Schülerinnen und Schüler der beruflichen Schulen
wird die Durchführung des fachpraktischen Unterrichts in
den Ausbildungen der Gesundheitsfachberufe, die der
Fachaufsicht des Ministeriums für Soziales, Gesundheit
und Sport unterfallen, gewährleistet.

(5) In den Schulen wird die Abnahme von Abschlussprüfun-
gen sowie etwaige andere Prüfungen (Kammerprüfungen,
Kenntnisprüfungen im Rahmen der Berufsanerkennung aus-

ländischer Gesundheitsfachberufe etc.) gewährleistet. Nähere
Vorgaben zur Durchführung von Prüfungen werden durch Er-
lass des Ministeriums für Bildung und Kindertagesstätten ge-

regelt. Für die Abschlussprüfungen gelten die Hygiene- und
Organisationshinweise für die schulischen Abschlussprüfun-
gen 2022, die als Anlage zu den Durchführungshinweisen
2022 an die Schulen des Landes ergehen werden.“

6. Prüfungsvorbereitungen und Konsultationen sind für die
Schülerinnen und Schüler, die in diesem Schuljahr ihre Prü-
fung ablegen, durch die Schulen eigenverantwortlich zu
organisieren. Die Form der Vermittlung von Leminhalten
und die Unterstützung der Schülerinnen und Schüler bei
anstehenden Prüfungsvorbereitungen können sowohl in
Präsenz als auch digital in Distanz realisiert werden. Die
Teilnahme am vorbereitenden Unterricht ist freiwillig.

4. In § 10 wird die Angabe „31. Dezember 2021“ durch die An-
gabe „14. Januar 2022“ ersetzt.

7. Für die Schülerinnen und Schüler der Abschlussjahrgänge
gemäß § 1 Absatz 5 findet ebenfalls ein täglicher Präsenz-
unterricht unter Pandemiebedingungen statt, wenn kein
Präsenzunterricht für die Abschlussjahrgänge gemäß § 1

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der Verkündung in Kraft.

Schwerin, den 16. Dezember 2021

Die Ministerin für Bildung
und Kindertagesstätten

Simone Oldenburg
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